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Locales
Halle den 18 September

Lateinische Hauptschuld Bei dem am 10
und 11 September unter dem Borsitz des königl Provin
zial Schulrathes Herrn Dr Todt abgehaltenen Abiturien
ten Examen wurden 11 Oberprimaner für reis erklärt
Pantzer Fischer Däumich Weise Röber Sauer Schrader
Hugke Wagner Rother Krämer davon 2 unter Dispen
sation von der mündlichen Prüfung Pantzsr und Schrader
Diese Abiturienten widmen sich sämmtlich dem Studium
und zwar 7 dem der Theologie 1 dem der Philologie 1
dem der Jurisprudenz und 2 dem der Medizin

Eoncert Das Concert zum Besten des Fonds
zur Erbauung einer Lutherkirche Hierselbst Sonntag den
23 September Nachmittag 4 Uhr in der Marktkirche von
den Halleschen Vereinen des Sängerbundes an der Saale
unter Direktion ihres Bundesdirigenten Herrn Lehrer Fritz
Francke beabsichtigte Concert wird seiner Anlage nach ein
seltener Kunstgenuß werden Wir wohnten am Montag
Abend der Ensembleprobe bei und können mit Befriedigung
lonstatiren daß die Chorgesänge der 24 Psalm von Jul
Otto der Hymnus von Mohr die Ehre Gottes aus der
Natur von L v Beethoven mit großem Orchester der
Choral Lobe den Herrn von Brandt die Solosachen
welche Frau Burger Weber und der Bassist Herr Strietzel
hier singen werden mit vielem Fleiß studirt worden find
Nicht minder wird die kirchliche Festouverture Ein feste
Burg ist unser Gott für Orchester Chor und Orgel von
O Nicolai ansprechen Möge denn hiernach das Unter
nehmen der wackeren Sängerschaar auch von dem besten
Erfolge gekrönt sein l

u lGedenkblatt Im Verlage der Kunstanstalt
unseres Mitbürgers Herrn Lithographen Paul Schwarz
ist heute ein Gedenkblatt an die Feier des 400 jährigen
Geburtstages Dr Martin Luthers erschienen In dem
mittelsten der neun Felder befindet sich das Porträt Luthers
der mit der rechten Hand auf eine Stelle in der aufgeschlagenen

Bibel zeigt Darüber befindet sich die Ueberschrift darunter
eine Scene Luther aus dem Reichstage zu Worms zu
beiden Seiten des Porträts ist das Anschlagen der 95 Thesen
und die Verbrennung der päpstlichen Bulle dargestellt In
den oberen beiden Ecken sind die Bildnisse von Luthers
Bater und Mutter in den beiden unteren Ecken die des
Geburtshauses und der Wartburg angebracht Die Aus
führung ist eine tadellose und da auch der Preis ein höchst
angemessener ist so wollen wir dem Publikum das Gedenk
blait als eine Zimmerzierde recht angelegentlichst empfehlen

j Ein trauriger Gedenktags für Halle fiel
auf gestern den 17 d Mts Es war der 200jährige Ge
denktag der Hierselbst stattgehabten großen Feuersbrunst
Zwar wurde wie man der Magdeb Ztg von hier
schreibt die Stadt auch später noch von mcmnichfachen
Bränden heimgesucht jedoch glücklicherweise nie wieder von
einem der einen solchen Umfang angenommen hätte Das
Feuer vom 17 September 1683 alten Stils kam auf
dem kleinen Berlin zwischen des Kämmerers Christoph
Katzschens und des Hosraths v Dürseld s Häusern um
Mitternacht aus und muß durch einen aus W NW oder
N wehenden Wind stark angefacht worden fein denn es
hatte sich sehr bald über den ganzen großen Berlin verbrei
tet Dieser war damals viel dichter gebaut als heute in
der Mitte erhoben sich zwei Reihen Häuser so daß das
Ganze mehr den Charakter einer umlaufenden Gasse hatte
und die Verbindung mit dem heutigen kleinen Berlin der
zu jener Zeit nur einen etwas erweiterten Theil der Mär
lerstraße bildete war ebenfalls durch Gebäude versetzt In
dieser seiner Ausbreitung so günstigen Gegend wüthete das
verheerende Element und legte 24 Wohnhäuser 10 Scheu
nen und die zugehörigen Ställe und Hintergebäude in Asche
Auch der Gasthof Zum goldenen Stern heute als Pri
vathaus im Besitz von Stadtrath Hildenhagen kl Ber
lin 3 wurde davon betroffen der nach dem Wiederaufbau
als Geburtshaus des berühmten halleschen Chronisten
I Chr Dreyhaupt Bedeutung gewann Nach dem Feuer
dessen Erinnerung noch lange durch die Benennung Aus
dem Brande für einen großen Theil des großen Berlins
sortlebte gewann die ganze Gegend ein anderes Ansetzen
Die Verbindung zwischen großem und kleinem Berlin wurde
hergestellt ersterer als freier Platz belassen und an der Süd
seite mit den noch heute stehenden stattlichen Häusern besetzt
Das ansehnlichste darunter das Riesenhaus gr Ber
lin 14 welches noch bis in unser Jahrhundert das hervor
ragendste Privathaus von ganz Halle war baute 1697 der
gelehrte Postmeister Mateweiß welcher von dem großen
Kurfürsten als erster Postbeamter in das Herzogthum
Magdeburg geschickt worden war s 1705

Unser Rathhaus Jetzt wo ein Haus nach
dem andern seines ephemeren Festschmuckes entkleidet wird
und die am Markt sowohl wie in den Straßen gelegenen
Gebäude wieder ihr Alltagsgewand zeigen kommt unsere
erneuerte Rathhaussayade erst zur vollen Geltung Das
Ganze macht auf Fremde wie Einheimische den besten Ein
druck und können wir uns dieser dauernden Reminiscenz an
den 16 September mit Recht freuen Daß der Bau noch
rechtzeitig fertig gestellt wurde ist wie wir hören nicht zum
geringsten Theile das Verdienst des Maurermeisters Herrn
Küpper welcher mit Aufbietung aller verfügbaren Kräfte
den Abschluß der Arbeit bewirkte

g, Areilegnng der Kuppelgewölbe des Refi
denzgebäudes Wie wir hören ist höheren Orts die
Freilegung der Kuppelgewölbe des Restvenzgebäudes am
Domplatz angeordnet worden Die Gründe dafür sind uns
indeß noch nicht bekannt geworden

s sZestversammlung Der katholische Männer
und Gesellen Verein hielt am Sonntag Abend anläßlich des
Besuchs Sr königlichen Hoheit des Kronprinzen in seinem
Nmnslokale Restaurant zum Reichskanzler eine Festver

sammlung ab an welcher sich über 100 Personen bethei

ligten Die Festrede hielt Herr Pfarrer Woker Der
selbe brachte auch am Schluß der begeisterten Rede ein drei
faches Hoch auf Se Majestät den Kaiser und das ganze
königliche Haus aus in welches die Versammelten aus vollem
Herzen einstimmten

4 Militärisches Morgen Mittwoch gegen
Abend wird unsere hiesige Garnison das 3 Bataillon Magd
Füsilier Reg Nr 36 per Bahn aus dem Manöver nach
hier zurückkehren und findet am Donnerstag die Entlassung
der Reserven statt

fTodesfall Ein jäher Tod hat den in den
halleschen Kriegerkreisen bekannten und allgemein beliebten
langjährigen Vorsitzenden des Krieger Versicherungs Vereins
Herrn Tapezierer May in der Sophienstraße ereilt Der
selbe hatte sich noch am Sonntag mit seinen Kameraden an
der Spalierbildung beim kronprinzlichen Empfange und
ebenso voll Humor und Jovialität an dem im Neuen
Theater Abends stattgefundenen Commers sämmtlicher hie
siger Kriegervereine betheiligt Kurz nachdem derselbe dar
auf in seiner Behausung angelangt war wurde er von einem
tödtlicheu Herzschlage betroffen

a sDie Zuckerfabrik Schortewitz beabsichtigt auf
ihrer neuerbauten Normalspurbahn vom Bahnhof Weißandt
nach der Fabrik Anfang nächsten Monats den Betrieb zu
eröffnen Das Betriebsmaterial als Maschinen und Wagen
sind aus Erfurt bezogen worden

Städtische Kommissionen
Stadtverordneten Kommission zur Vorberathung der

Wahl von drei unbesoldeten Stadträthen Sitzung am
Mittwoch den 19 September cr Nachmittags 6 Uhr im
Sitzungszimmer des Magistrats

Standesamt Halle Meldung vom 17 September
Aufgeboten Der Böttcher Carl Ernst Hermann

Hoher und Johanne Friederike Minna Hofmann Mühl
graben 2b Der chirurg Jnstrumentenmacher Carl
Wilhelm Alwin Schütze Leipzig und Marie Anna Hübner
kl Märkerstraße 3 Der Tischler Friedrich Christian
Hermann Gerecke Fleischergasse 33 und Emilie Friederike
Marie Schultze Fleischergasse 13 Der Handarbeiter
Gottsried Carl Bieler Herrenstraße 13 und Johanne
Wilhelmine Richter Wörmlitz Der Korbmacher Friedrich
Albert Daßdorf Spitze 27 und Rosa Adelheid Lehmann
Martinsgasse 3 Der Kaufmann Enstachins Johannes
Alfred Zehne Halle und Wilhelmine Amalie Anna Fritfche
Eisdorf Der Gelbgießer Carl Theodor August Hierl
Oberlind und Christiane Henriette Therese Hoffmann
Angstedt

Eheschließungen Der Lehrer Reinhold Friedrich
Daniel Remmicke und Bertha Clara Hirsch vor dem Stein
thor 2 Der Kunstgärtner Carl Wilhelm Holtschke
Grimma und Anna Marie Friederike Caroline Auguste
Louise Kahlenberg Friedrichstraße 57

Geboren Dem Kaufmann Max Lewin gr Brau
hausgasfe 24 ein S Walther Dem Kaufmann Franz
Schumann Friedrichstraße 8 ein S Franz Albert Paul

Dem Gießermeister August Riemenschneider Schimmel
straße 6 ein S Friedrich Wilhelm Dem Seiler
Wilhelm Selle Mühlweg 28 eine T Alma Auguste
Dem Schneidermeister Carl Schöppe Dachritzgasse 10
eine T Louise Gertrud Dem Restaurateur Wilhelm
Jungblut Schulberg 8 ein S Wilhelm Dem
Drehermeister Emil Schmeißer Mersebnrgerstraße 12 eine
T Charlotte Dem Schuhmachermeister Josef Knfchel
Klausthorvorstadt 14k ein S, Carl Paul Johannes
Dem Ober Inspektor Carl Osterloh Henriettenstraße 29
ein S Franz Carl Bernhard Dem Tischler Wilhelm
Lange kl Brauhausgasfe 4/5 eine T Jda Elise Dem
Kohlenhändler Carl Berndt Taubengasse 2 eine T Mar
garethe Martha Dem Stereotypem Ferdinand Prinz
Klausthorstraße 23 ein S Johann Ferdinand Friedrich

Dem Schmied Friedrich Brunnert Berggasse 2 ein
S Willy Paul Otto Dem Ingenieur Franz Pampe
Dorotheenstraße 15 ein S Ernst Felix Dem Böttcher
Hugo Keller Graseweg 16 eine T Minna Margarethe

Dem Bäcker Paul Weise Kuttelhof 2 eine T Mav
garethe Dorothee Jda Eine unehl T Entbindung
Institut

Gestorben Der Handarbeiter Otto Gorges 18 I
1 M 5 T chron Gehirnleiden Harz 16g Des
Mühlenarbeiter Hermann Gruhn S 11 T Schwäche
Böllbergerweg 33 Die Wittwe Sophie Amalie Busse
geb Ludwig 79 I 2 M 7 T Earcinomatose König
straße 37 Des Drehermeister Emil Schmeißer S
todtgeb Merseburgerstraße 12 Des Zimmermann
August Funke T Emma 7 M 19 T Atrophie Wucherer
straße 42

Bericht des Börsenvereins zu Halle a/S
am 18 September 1883

Preise mit Ausschluß der Courtage bei Posten au erster Hand
Weizen 1000 KZ Mittelqualitätm 163 180 M bessere bis 183 M

feinster bis 192 M
Roggen 1000 KZ 145 165 M
Gerste 1000 Kilo ruhig Land 155 175 M feine Chevalier bis

190 M Futtergerste 135 146 M
Gersteumalz 50 prima Qualität 14 14,50 M
Hafer 1000 kx 148 160 M
Hülsenfrüchte 1000 Kilo Viktoriaerbsen 193 220 M
Linsen 50 IcZ 12 20 M
Kümmel 50 Kilo 25 26,50 M
Mohnsamen 50 blauer 13 19 M grauer 17 17,50 M
Stärke 50 Kilo 20 M
Spiritus 1V,V00 Liter Proeente loeo behauptet Kartoffel 54 M

Rüben ohne Angebot
Rüböl 50 kA 34,50 M matt
Solaröl 50 Ic 0,325/30 9,75 M
Malzkeime 50 KZ dunkle 4,75 M helle 5,50 M
Futtermehl 50 kg 7,50 M
Kleie Roggen 50 Kg 6,10 M Weizmschaale 5 5,25 M Weizen

grie ileie 5,50 M
Oelkuchen 5V Kilo fremde 7,65 M hiesige 8 M

Provinzielles
Erfurt 16 September Die Vorbereitungen zum

Empfang des Kaisers am 20 d M werden mit Eifer
fortgesetzt in verschiedenen Straßen werden Bäume auf

gerichtet die mit Guirlanden und Flaggen geschmückt wer
den sollen Vor dem Hause des Herrn Geh Kommerzien
raths Lucius wird auf dessen Kosten ein stattlicher von
gleich hohen Thürmen flankirter Triumphbogen im Re
naissancestil erbaut Am 13 wurde von einigen Mitglie
dern des Comites eine Probefahrt durch diejenigen Straßen
unternommen durch welche der Kaiser fahren wird um
die Zeitdauer abzumessen Nicht blos die oberen Klassen
der Landschulen des Kreises sondern auch die Mitglieder
der Kriegervereine vom Lande und ihre Frauen und Töch
ter werden sich gewiß recht zahlreich einfinden

Weißenfels 17 September Als am Sonnabend
1 Uhr der Kaiser mit fünf Herren seines Gefolges sich

während des Manövers nach dem Roßbacher Denkmal begab

um dasselbe in Augenschein zu nehmen trat ein dort be
findlicher fliegender Marketender mit sechs gefüllten Seideln
an den Kaiser heran und präsentirte demselben in ehrerbieti
ger Weise einen kühlen Trunk den der oberste Kriegsherr
mit den freundlichen Worten So liebenswürdig ist mir
lange Niemand entgegengekommen annahm und seinen
Durst stillte Als echt kaiserliche Bezahlung erhielt der
Marketender auf den Wink des Kaisers von einem Herrn
des Gefolges ein Zehnmarkstück welches Ersterer dankend
und schmunzelnd einsteckte

Nordhausen 16 September Der Fleischer
meister Riemann hier erlegte vorgestern aus der Feldjagd
am sogen Entenhäufchen einen prächtigen Steinadler

Suhl 13 September Wenn nicht alles trügt
bekommt unsere Kreisstadt Schleusingen in nicht allzuferner
Zeit auch Eisenbahn Die zu erbauende Bahnlinie würde
in Thcmar Anschluß an die Werrabahn und in Groß
breitenbach Anschluß an die Eisenbahn Jlmenau Gehren
Großbreitenbach Gehren Großbreitenbach ist eben im Bau
begriffen finden Die herzoglich meining fche Regierung
soll dem Projekt sehr geneigt sein weil eine industrielle
Gegend des meininger Oberlandes durch eine Eisenbahn
viel gewinnen würde Lichtenau Unterneubrunn Gießhübel
würden von der Bahn berührt werden Unterhalb Schleu
singen haben schon Vermessungen stattgefunden

Univerfitiits Nachrichten
Der Professor Dr C F W Peters zu Kiel ist

zum Vorstand des Chronometer Observatoriums daselbst
ernannt worden

Neueste Mittheilungen
Berlin 17 September

Prinz Wilhelm wird wie nach der N Pr Z
verlautet im Oktober die Führung eines Bataillons des
1 Garde Regiments z F übernehmen

Die Erbprinzessin von Sachsen Meiningen traf
gestern früh hier ein und fuhr alsbald nach Charlottenburg
weiter

Die Herzogin Wilhelm von Mecklenburg Schwerin
traf heute früh aus Baiern auf der Station Großbeeren
ein und begab sich von dort zu Wagen nach Potsdam

Graf Moltke begeht heute das fünfundzwanzigjäh
rize Jubiläum seiner Leitung des Generalstabes

Der Staatssekretär des Reichs Schatzamts Wirk
liche Geheime Rath von Burchard und der General Inten
dant der königlichen Schauspiele von Hülsen sind von hier
abgereist letzterer hat sich nach Dresden begeben

Der Präsident des evangelischen Ober Kirchenraths
Wirkliche Geheime Rath Dr Hermes ist aus der Provinz
Westpreußen hier eingetroffen

Nach der Meinung der Nat Lib Korr dürfte
das Ergebniß der Landtagswahlen in Baden eine Verstär
kung der Liberalen um 4 bis 6 Stimmen sein

Telegraphische Nachrichten
Dresden 17 September Auf noch unermittelte

Weise entgleisten heute früh 2 Uhr am Eingang zum Leip
ziger Bahnhof von der Marienbrücke her die beiden Maschi
nen eines Güterzuges der Packmeisterwagen wurde zer
trümmert die beiden darin befindlichen Beamten wurden
leicht verletzt

Wien 17 September Abends Der König von
Serbien wird am Mittwoch Nachmittag mit dem König
von Spanien zu den Manövern nach Homburg abreisen

120 Arbeiter der Lagerhäuser der Unionbank haben
heute Vormittag die Arbeit eingestellt weil die geforderte
Lohnerhöhung nicht bewilligt wurde

Paris 17 September Abends Wie die France
meldet ist der Zwischenfall welcher zwischen Frankreich und
der Schweiz in Folge des Erscheinens französischer Truppen
auf neutralem Gebiete entstanden war definitiv beigelegt
Es sei anerkannt worden daß sich die französischen Truppen
nur aus Unachtsamkeit bei Genf gezeigt hätten Dem
National zufolge würde der chinesische Gesandte Marquis

Tseng direkt mit dem Konseilpräsidenten Fern verhandeln
und würde Waddington den Verhandlungen beiwohnen
Alles lasse darauf schließen daß die Verhandlungen zu
einem alle Theile befriedigenden Vertrage führen würden

Demselben Blatte zufolge soll Tricou der Posten als
Gesandter in Stockholm an Stelle Patenötre s angetragen
werden

Kopenhagen 18 September Privat Telegr
des Hall Tagebl Das dänische Königspaar die
Familie des königl Hanses sowie alle anwesenden
fürstlichen Gäste dejennirten heute Bormittag aus
Gladstones Nacht Pemvroke Castle

Verantwortlicher Redakteur Albert Jänich in Hall



Im Anschluß an das Gesetz betreffend das Pfandleih Gewerbe vom 17 März 1881
Seite 265 der Gesetz Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten Ss 1881 und an

die dazu ergangene Bekanntmachung des Herrn Ministers des Innern vom 16 Juli 1881
Seite 267 des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Merseburg äs 1831 bringen wir

hierdurch das von beiden städtischen Behörden Hierselbst unterm 20 Dezember 1882 vollzogene
und von dem Herrn Regierungs Präsidenten zu Merseburg unterm 8 Juni 1883 von Staats
aufsichtswegen bestätigte Reglement für die hiesige städtische Leih Anstalt mit dem Bemerken
zur öffentlichen Kenntniß daß dasselbe am 1 Oktober d Js in Kraft tritt auf Pfandgeschäfte
welche vorher abgeschlossen sind aber keine Anwendung findet

Halle a S den 11 September 1883

Der Magistrat
Staude

Gesetz betreffend das Psandleihgewerbe
Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen zc

verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages was folgt
s 1

Der Pfandleiher GZ 34 38 der Gewerbeordnung vom 21 Juni 1869 Bundes
Gefetzbl S 245 in der durch das Gesetz vom 23 Juli 1879 Reichs Gesetzbl
S 267 bestimmten Fassung darf sich an Zinsen nicht mehr ausbedingen oder zahlen
lassen als

s zwei Pfennig für jeden Monat und jede Mark von Darlehnsbeträgen bis zu
dreißig Mark

d einen Pfennig für jeden Monat und jede den Betrag von dreißig Mark über
steigende Mark

Der Pfandleiher kann zugleich ausbedingen daß an Zinsen mindestens der Betrag
für zwei Monate gezahlt werden müsse

s 2
Bei der Berechnung der Zinsen kommen folgende Vorschriften zur Anwendung
1 der Tag der Hingabe des Darlehns wird nicht mitgerechnet
2 die Monate werden von dem auf den Darlehnstag zu 1 folgenden Tage bis zu

dem ziffermäßig dem Darlehnstage entsprechenden Tage des letzten Darlehnsmonats
bei dem Fehlen dieses Tages bis zum letzten Tage des letzten Monats berechnet

3 jeder auch nur angefangene Monat wird als ein voller Monat berechnet
4 läuft der Gesammtbetrag der Zinsen in einen Bruchpfennig aus so wird dieser auf

einen vollen Pfennig abgerundet

s 3
Das Ausbedingen oder Annehmen jeder weiteren Vergütung für das Darlehn oder

für die Aufbewahrung und Erhaltung des Pfandes sowie das Vorausnehmen der Zinsen ist
verboten

Was von dem Schuldner oder für ihn über das erlaubte Maß geleistet ist muß von
dem Pfandleiher zurückgewährt und vom Tage des Empfangs ab verzinst werden

Das Recht der Rückforderung verjährt in fünf Jahren seit dem Tage an welchem die
Leistung erfolgt ist

Die Fälligkeit des von einem Pfandleiher gegebenen Darlehns tritt nicht vor Ablauf
von sechs Monaten seit dessen Hingabe ein Entgegenstehende Verabredungen sind nichtig

s 5
Der Pfandleiher erwirbt ein Pfandrecht an den ihm übergebenen Gegenständen erst

dadurch daß er das Geschäft in ein über alle solche Geschäfte nach der Zeitfolge derselben
zu führendes Pfandbuch einträgt

Die Eintragung muß enthalten
1 eine laufende Nummer
2 Ort und Tag des Geschäfts
3 Vor und Zunamen des Verpfänders
4 den Betrag des Darlehns
5 den Betrag der monatlichen Zinsen
6 die Bezeichnung des Pfandes
7 die Zeit der Fälligkeit des Darlehns

Der Pfandleiher ist verpflichtet dem VerPfänder einen Pfandschein zu geben welcher
eine wörtliche Abschrift der auf das Geschäft bezüglichen Eintragung im Pfandbuch enthält und
mit der Namensunterschrift des Pfandleihers versehen ist

Weicht der Inhalt des Pfandscheins von dem Inhalte des Pfandbuchs ab so gilt die
dem Pfandleiher nachtheiligere Feststellung

s 7
Der Verpfänder ist berechtigt das Pfand jederzeit bis zum Abschlüsse des Verkaufs

einzulösen
Die Zinsen sind nur bis zur Einlösung zu berechnen
Entgegenstehende Verabredungen sind nichtig

s 8
Bis zum Ablaufe von drei Wochen nach der Fälligkeit des Darlehns erfolgt die Ein

lösung des Pfandes nur gegen Rückgabe des Pfandscheins
Sind seit der Fälligkeit des Darlehns drei Wochen verflossen so kann der Verpfänder

das bis dahin nicht eingelöste Pfand auch ohne Vorlegung des Pfandscheins einlösen
s 9

Der Pfandleiher ist berechtigt das Pfand zum Zwecke der Befriedigung wegen seiner
Forderung an Kapital und Zinsen nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns zu verkaufen

Die Erlangung eines vollstreckbaren Schuldtitels oder die gerichtliche Ermächtigung zum
Verkauf ist nicht erforderlich

s 10
Der Verkauf ist in öffentlicher Versteigerung durch einen Gerichtsvollzieher oder eine

zu solchen Versteigerungen nach Z 36 der Gewerbeordnung angestellte Person auszuführen
Gold und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Gold oder Silberwerthe Werth

papiere welche einen Börsen oder Marktpreis haben nicht unter dem Tageskurse zugeschlagen
werden Wird ein hiernach zulässiges Gebot nicht abgegeben so können die Pfänder durch
den Versteigerer aus freier Hand zu einem dem zulässigen Gebote entsprechenden Preise ver
kauft werden

Der Pfandleiher kann selbst bieten und kaufen

Die Versteigerung muß in der Gemeinde in welcher das Pfandleihgewerbe zur Zeit
des Geschäftsabschlusses betrieben worden ist erfolgen Sie darf nicht früher als vier Wochen
nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns ausgeführt werden

s 12
Ort und Zeit der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der zu versteigern

den Sachen in einem von der Ortspolizeibehörde für solche Bekanntmachungen zu bestimmenden
Blatte bekannt zu machen

In der Bekanntmachung ist zugleich der Name des Pfandleihers und die laufende
Nummer des Pfandbuchs anzugeben

Die Bekanntmachung muß wenigstens zwei Wochen und höchstens vier Wochen vor dem
Tage der Versteigerung und darf frühestens am Tage nach der eingetretenen Fälligkeit des
Darlehns erfolgen

s 13
Sind mehrere Gegenstände durch dasselbe Geschäft zum Pfande bestellt so ist der Ver

pfänder berechtigt die Reihenfolge zu bestimmen in welcher dieselben zum Verkaufe aus
zustellen sind

Der Verkauf ist einzustellen sobald ein Betrag erlöst ist welcher hinreicht die For
derung des Pfandleihers an Kapital Zinsen und Kosten zu decken

s 14
Das Pfand haftet auch für die Kosten des Verkaufs
Von den gemeinschaftlichen Kosten mehrerer Verkäufe sind diejenigen der Bekanntmachung

nach der Zahl der Pfandnummern die der Versteigerung nach Verhältniß des Erlöses zu
vertheilen

s 15
Der Pfandleiher hat unverzüglich nach erfolgtem Verkaufe des Pfandes den für den

Verpfänder nach Abzug der Pfandschuld und der Kosten des Pfandverkaufs etwa verbleibenden
Ueberschuß des Erlöses an den Verpfänder zu zahlen oder für denselben nach Ablauf einer
vierzehntägigen Frist die nicht abgehobenen Beträge bei der Ortsarmenkasse unter Beifügung
eines betreffenden Auszuges aus dein Pfandbuche zu hinterlegen Diejenigen Geldbeträge
welche nicht binnen Jahresfrist von den Berechtigten in Anspruch genommen sind gehen in
das Eigenthum der Ortsarmenkasse über Auf die gemäß 13 Absatz 2 freigewordenen
Pfänder finden vorstehende Bestimmungen gleiche Anwendung

Auf diese Hinterlegung ist in der Bekanntmachung der Versteigerung hinzuweisen
Ist dies unterblieben so hat der Pfandleiher die erfolgte Hinterlegung in dem nach Z 12
bestimmten Blatte auf seine Kosten bekannt zu machen

8 16
Sind bei dem Verkaufe des Pfandes die Vorschriften der ZZ 9 10, 11 12 nicht

befolgt worden so hat der Pfandleiher die Kosten des Verkaufs selbst zu tragen und dem
Verpfänder den durch den Verkauf verursachten Schaden zu ersetzen insbesondere denjenigen
Betrag mit Zinsen zu fünf vom Hundert vom Verkaufstage ab zu zahlen um welchen der
Verkaufspreis des Pfandes hinter dessen Werth zurückgeblieben ist Entgegenstehende Ver
abredungen sind nichtig

Der Anspruch des Verpfänders verjährt in fünf Jahren Der Lauf der Verjährung
beginnt vier Wochen nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns oder wenn der Verkauf des
Pfandes später stattgefunden hat mit dem Tage des Verkaufs

17
Der Inhaber des Pfandscheins ist dritten Personen insbesondere dem Pfandleiher

gegenüber zur Ausübung der Rechte des Verpfänders berechtigt ohne die Übertragung dieser
Rechte nachweisen zu müssen

8 18
Auf Pfandgeschäfte welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen sind

finden die Bestimmungen desselben nicht Anwendung

8 19
Die Bestimmungen über den Betrieb des Pfandleihgewerbes Seitens staatlicher Anstalten

werden durch dieses Gesetz nicht berührt

s 20
Die Errichtung von Pfandleihanstalten Seitens der Gemeinden oder weiteren kommu

nalen Verbände bedarf der Genehmigung Die Reglements dieser Anstalten bedürfen der
Bestätigung

Ueber die Genehmigung beziehungsweise Bestätigung beschließt der Regierungspräsident
in Berlin und so weit es sich um Pfandleihanstalten der Provinzialverbände handelt der
Oberpräsident Im Geltungsbereiche des Organisationsgesetzes vom 26 Juli 1880 Gesetz
Samml S 291 darf die Genehmigung des Regierungs beziehungsweise Oberpräsidenten nur
mit Zustimmung des Bezirks beziehungsweise Provinzialraths versagt werden

Die betheiligten Gemeinden beziehungsweise weiteren kommunalen Verbände haften für
alle Verbindlichkeiten der von ihnen errichteten Anstalten Die bei der Verwaltung der letzteren
sich ergebenden Ueberschüsse sind zu Zwecken der Armenpflege zu verwenden

21
Die W 1 bis 18 des gegenwärtigen Gesetzes gelten auch für die von Gemeinden

oder von weiteren kommunalen Verbänden zu errichtenden Anstalten
Dieselben sind berechtigt die Versteigerung der Pfänder durch einen ihrer vereidigten

Beamten bewirken zu lassen

s 22
Auf die bereits bestehenden Pfandleihanstalten der Gemeinden oder der weiteren kom

munalen Verbände finden die Vorschriften der W 1 bis 18 und des 21 Absatz 2 vorläufig
nicht Anwendung

Der Minister des Innern wird jedoch ermächtigt die Anwendung der Zs 1 bis 18
und des Z 21 Absatz 2 auf die bezüglichen Anstalten anzuordnen und zugleich die bestehenden
Ordnungen Reglements und Statuten derselben zu ändern

s 23
Alle bisherigen den Gegenstand dieses Gesetzes betreffenden gesetzlichen Vorschriften

insbesondere das Pfand und Leihreglement vom 13 März 1787 die Deklaration desselben
vom 4 April 1803 die Allerhöchste Kabinetsordre vom 28 Juni 1826 und die Hannoversche
Ministerialbekanntmachung vom 15 Oktober 1847 sind aufgehoben

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen
Jnsiegel

Gegeben Berlin den 17 März 1881

I 8 WilhelmFürst v Bismarck Graf zu Stolberg v Kameke
Maybach Bitter v Puttkamer Lucius

Friedberg v Boetticher

Bekanntmachung
die Regelung des Geschäftsbetriebes der Pfandleiher betr

Auf Grund des 38 der Reichsgewerbeordnung vom 21 Juni 1869 in der Fassung
des Gesetzes vom 23 Juli 1879 Reichsgesetzblatt Seite 267 werden hiermit über den
Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Pftndleiher
in Anschluß an das Gesetz betreffend das Pfandleihgewerbe vom 17 März 1881 G S
S 265 die nachfolgenden Vorschriften erlassen

1 das vom Pfandleiher nach Z 5 des Gesetzes vom 17 März 1881 zu führende
Pfandbuch muß dauerhaft gebunden und durchweg mit Seitenzahlen versehen sein
Dasselbe ist bevor es in Gebrauch genommen wird der Ortspolizeibehc rde zur
Prüfung und Beglaubigung vorzulegen In demselben dürfen weder Rasuren vor
genommen noch unleserliche Eintragungen gemacht werden Das Pfandbuch darf
ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde weder ganz noch theilweise vernichtet
werden

2 In dem Pfandbuch sind außer den in Z 5 des Gesetzes vom 17 März 1861 vor
geschriebenen die folgenden Rubriken zu führen und prompt in bestimmungsmäßiger
Weise auszufüllen

sul 3 b Stand und Wohnung des Verpfänders Angabe wie er sich legitimirt hat
sub 8 falls das Geschäft zur Verlängerung eines früheren Geschäftes dient Hinweis

auf die Nummer der Eintragung des früheren Geschäfts
sud 9 Tag an welchem die Einlösung des Pfandes erfolgte event Hinweis auf die

Nummer unter welcher eine Verlängerung des Geschäftes bemerkt ist
sud 10 Tag an welchem der Verkauf des Pfandes erfolgte Name Stand Wohnung

des Erwerbers Betrag des Kaufpreises
3 Die Pfandstücke sind vom Pfandleiher gegen Feuersgefahr angemessen zu versichern

und in einem besonderen Raume oder Behältniß getrennt von anderen Gege ,ständen
aufzubewahren Jedes Pfandstück ist mit einer der Eintragung im Pfcndbuche
korrespondirenden Nummer zu versehen

4 Es ist an einer in die Augen fallenden Stelle des Geschäftslokals ein Exemplar
des Gesetzes betreffend das Psandleihgewerbe vom 17 März 1881 sowie ein
Exemplar dieser Instruktion und eine gedruckte Zinstabelle auszuhängen



5 Alle dem Pfandleiher von Behörden oder Privatpersonen zugehenden Benachrich
tigungen über verlorene oder dem Eigenthümer widerrechtlich entfremdete Gegenstände
sind nach der Zeitsolge geordnet aufzubewahren

6 Bei Einlösung eines Pfandes ist dem Verpfänder auf Verlangen eine Quittung
auszustellen Die eingelösten Pfandscheine hat der Pfandleiher mindestens ein Jahr
lang aufzubewahren

7 Der Verkauf von Pfandobjekten erfolgt nur auf Grund einer ortspolizeilich beglau
bigten Liste in welcher jedesmal die betreffenden einzelnen Pfänder nach den Num
mern des Pfandbuchs unter Angabe des Tages der Verpfändung und der Fälligkeit
der Forderung sowie des Betrages der Forderung an Kapital und Zinsen auf
zuführen sind

8 Der Ortspolizeibehörde bleibt vorbehalten jederzeit Revisionen des gesammten
Geschäftsbetriebes der Pfandleiher vorzunehmen

9 Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden soweit nicht nach allge
meinen gesetzlichen Vorschriften eine höhere Strafe eintritt gemäß 8 360 Nr 12
des Reichsstrafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft

Berlin den 16 Juli 1881
Der Minister des Innern

I A Herrfurth

Allgemeine Be
stimmungen

Fonds der An
stalt

Garantie dafür
um fiir die

Pfänder

Verwendung d
Überschüsse

Personal

Oberaussicht
über die Anstalt

u die Beamten

Buchführung

Reglement
für die städtische Leih Anstalt zn Halle a/S

1

Die Leih Anstalt welche bereits unter dem 1 Januar 1856 auf Grund
der Allerhöchsten Kabinets Ordre vom 28 Juni 1826 errichtet ist wird auf
Grund der W 1 bis 18 und 21 Absatz 2 des Gesetzes über das Pfandleih
Gewerbe vom 17 März 1881 und der Ministerial Bekanntmachung vom
16 Juli 1881 fortgeführt

Dieselbe giebt gegen Entrichtung von Zinsen Darlehne auf Faust
Pfänder auf eine bestimmte Zeit

8 2
Die nöthigen Fonds werden der Anstalt von der Kämmerei beziehungs

weise von der städtischen Sparkasse gegen Verzinsung vorgeliehen

8 3
Die Leih Anstalt wird für Rechnung der Stadt Gemeinde geführt und

steht unter deren Garantie
4

Die bei der Anstalt sich ergebenden Ueberschüsse werden in Gemäßheit der

Beschlüsse der städtischen Behörden vom fernerweit zunächst zur
Bildung eines Reservefonds bis zur Höhe von 36,000 Mark verwendet

Derselbe ist dazu bestimmt unverzinslich im Geschäfte mit zu arbeiten
und etwaige Verluste der Anstalt zu decken

Die nach Erreichung dieses Reservefonds bezw nach event Ergänzung
desselben auf die angegebene Höhe also über denselben hinaus sich ergebenden
Ueberschüsse werden der Orts Armenkasse überwiesen

s 5
Zur speciellen Ueberwachung und Leitung sowie zur Besorgung der Ge

schäfte sind zur Zeit angestellt

1 ein Vorsteher Inspektor und gleichzeitiger Rendant
2 ein Kafsirer der zugleich den Vorsteher Inspektor in Behinderungs

fällen zu vertreten hat
3 ein Kontroleur
4 zwei Bureau Assistenten
5 zwei Taxatoren für sämmtliche nach 12 des Reglements als Pfand

Objekte anzunehmenden Gegenstände mit Ausschluß von Gold
Silber und Juwelen

6 zwei Magazindiener
Diese Beamten werden gleich allen übrigen städtischen Beamten in Gemäß

heit des 56 der Städte Ordnung vom 24 Mai 1853 nach Vernehmung der
Stadtverordneten vom Magistrat gewählt und angestellt Zur Abschätzung der
Gold Silber und Juwelen Pfänder hingegen wird ein Sachverständiger ver
tragsmäßig angestellt

Sämmtliche Beamte mit Einschluß dieses Sachverständigen werden ver
eidigt und zur strengsten Verschwiegenheit gegen Jedermann verpflichtet

Sollte eine Vermehrung der Beamten nöthig sein so erfolgt die An
stellung derselben nach besonderem Beschluß der städtischen Behörden

8 6
Die Oberaufsicht über die Leih Anstalt und deren Beamte führt der

Magistrat welcher zu dem Behufe aus seiner Mitte einen besonderen Kassen
Kurator zu ernennen hat

7

Die Anstalt führt außer den im Gesetze vom 17 März 1881 und in der
Ministerial Bekanntmachung vom 16 Juli 1881 vorgeschriebenen bei der
Anstalt auf Grund der eingeführten kontirten Pfand Abrechnung in Bänden
für einen Monat getrennt zu haltenden Pfandbüchern den Auktions Listen

genannt Special Auktions Protokolle und der chronologischen Sammlung
der Benachrichtigungen über verlorene oder dem Eigenthümer entfremdete Gegen
stände folgende Bücher Listen c als

а ein Haupt Kassen Journal nebst dazu gehöriger Kontrolle
d ein den besonderen Kassen Verhältnissen der Anstalt entsprechendes Manual

zu dem Haupt Kassen Journal aä a
0 Beibücher der Taxatoren über die abgegebenen Taxen
б ein Special Kontrol Journal über die von der Kasse der Anstalt aus

gezahlten Darlehne

k ein Special Kontrol Journal über die durch Einlösung der Pfänder zur
Kasse zurückgeflossenen Darlehne nebst Zinsen und beziehungsweise Bei
trägen zu den Kosten der Auktions Bekanntmachungen

1 die Gegen Protokolle zu den Special Auktions Protokollen
Z die Listen über die erzielten Auktions Ueberschüsse und die frei gewordenen

Pfänder sowie ein Journal über die Verwaltung derselben nebst dazu
gehöriger Kontrole

d ein den ganzen Pfand Geschäfts Verkehr umfassendes Kontobuch als Unter
lage zur Jahres Rechnung nebst den hierzu gehörigen Special Kanten
Manualen

i der Magazin Ordnung entsprechende Auszüge über die verfallenen Pfänder
aus den Pfandbüchern behufs specieller Revision des Pfandlagers vor den
Auktionen

k eine Verkaufs Liste über die in den Versteigerungen der Pfänder von der
Anstalt zum Taxwerthe erstandenen Gold und Silber Pfänder nebst
dazu gehöriger Kontrole

I eine Liste über die von gerichtlichen Behörden mit Beschlag belegten Pfänder
Auktions Ueberschüsse zc

in eine Liste über die an gerichtliche Behörden in Untersuchung Sachen aus
geantworteten Pfänder

n ein Korrespondenz Journal über die Abfertigung des auswärtigen Publikums
nebst den zugehörigen Postnachnahme Büchern

8 8
Rechnungs Die Anstalt legt dem Magistrat alljährlich auf Grund des abgeschlossenen

sion n Dechar
girung der

selben

Kassenbücher
und Lager
Revisionen

Untersuchung

Manuals zum Hauptkassen Journal und des Kontobuchs unter Beifügung des
Letzteren und der sonstigen Rechnungs Belege für ein Kalenderjahr Rechnung
Der Magistrat veranlaßt die Revisionen dieser Jahresrechnungen nebst Unterlagen
durch die Kalkulatur und legt dieselben alsdann zur Superrevision der Stadt

verordneten Versammlung vor welche nach vorgängiger Erledigung etwaiger
Erinnerungen gemeinschaftlich mit dem Magistrate die Decharge ertheilt

9

Außer den durch den Kassen Kurator unter Zuziehung eines der desfall
sigen Deputirten der Stadtverordneten Versammlung allmonatlich an einem
bestimmten Tage auf Grund der abgeschlossenen und kalkulatorisch festgestellten
Bücher vorzunehmenden gewöhnlichen Revisionen der Kasse Bücher und Pfand
lager Bestände finden auch durch den Magistrats Dirigenten unter event Zu
ziehung von Sachverständigen außerordentliche Revisionen der Anstalt statt

Die über diese Revisionen aufzunehmenden Protokolle werden dem Magistrat
eingereicht

Ferner aber finden durch den Inspektor der Anstalt beziehungsweise durch
dessen Vertreter systematische über das ganze Magazin sich erstreckende und pro
iuuio in 16 Abschnitte zerfallende Pfandlager Revisionen statt welche als ein
integrirender Theil der gesammten Verwaltung der Anstalt zu erachten sind

8 10
Der Magistrat untersucht und entscheidet auf die gegen die Anstalt etwa

Angehenden Beschwerden mit Vorbehalt des Rekurses an den königlichen Regie
rn gegen di rungs Präsidenten

Anstalt 11Die Anstalt führt ein besonderes Siegel beziehungsweise einen Stempel
welche mit dem Stadtwappen versehen sind und die Inschrift tragen

Leihamt der Stadt Halle
8 12

Die Anstalt giebt in der Regel aus alle beweglichen Werthobjekte Dar
lehne Ausgeschlossen von der Annahme sind jedoch

a alle diejenigen Gegenstände deren Taxwerth weniger als 2 Mark beträgt
b Sachen welche einen unverhältnißmäßig großen Raum einnehmen oder

einer besonderen Pflege und Wartung bedürfen würden oder leicht und
schnell dem Verderben unterworfen oder gefahrdrohend sind

militärische Ausrüstungs und Bekleidungsstücke
sämmtliche Werthpapiere Sparkassenbücher und Scheine sowie Hypotheken

Dokumente

8 13
Auf die nach Z 12 des Reglements als Pfänder anzunehmenden Gegen

stände giebt die Anstalt Darlehne und zwar stets auf ein Jahr Diese Dar
lehne werden von Mark zu Mark abgerundet und betragen

s auf Gold und Silber bis zu 45 Mark Taxwerth zwei Drittel von 45 Mark
Taxwerth aufwärts bis zu drei Viertel desselben

d auf alle übrigen Gegenstände die Hälfte des Taxwerths

8 14
Von Personen welche keinem der Beamten der Anstalt als unverdächtig

bekannt sind sich auch weder durch Dokumente noch durch das Anerkenntnis
bekannter glaubwürdiger Personen als unverdächtig legitimiren können desgleichen
von solchen Personen deren Befugniß Darlehne aufzunehmen gesetzlich beschränkt
ist dürfen keine Pfänder angenommen werden

8 IS
Steht der Annahme des Pfandes an sich nichts entgegen so wird dasselbe

DA ns und betreffenden Taxator abgeschätzt und der Betrag der Taxe sowie des
schM sowie nach 8 13 des Reglements darauf zu gebenden Darlehns dem Verpfänder bekannt
Bezeichnung gemacht Will derselbe hiernach auf das Geschäft nicht eingehen so wird ihm

Aufbewahrung das ofserirte Pfand ohne jegliche Kosten zurückgegeben Erklärt er sich aber ein

Beschaffenheit
der als Pfand
objekte anzu

nehmenden
Gegenstände im
Allgemeinen

Festsetzung der
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verstanden so empfängt er das Darlehn gegen Aushändigung des Pfandes Letzteres
wird alsdann nach Maßgabe der Vorschrift des Punkt 3 der Ministerial Bekannt
machung vom 16 Juli 1881 und der besonderen Magazin Ordnung der Anstalt
mit der laufenden Nummer des Pfandbuchs bezeichnet und in Verwahrsam
genommen d h in der der Gattung des Pfandes entsprechenden besonderen
Abtheilung des Magazins niedergelegt

Juwelen und andere Kostbarkeiten werden wenn der Verpfänder nicht
einen besonderen Umschlag mitgebracht hat in einen papiernen Umschlag gelegt

Kleider Tücher sowie alle sonstigen leicht von Motten zerstörbaren Sachen
sind in leinene Umschläge zu verpacken

Diese Umschläge haben die Verpfänder selbst mitzubringen Ohne die
selben ist die Annahme solcher Gegenstände als Pfand zu verweigern

Alle Pfänder werden an einem vor Entwendung und Verderben möglichst
gesicherten Orte aufbewahrt

Für Schaden welchen dieselben durch die bloße Aufbewahrung ohne Ver
wahrlosung oder Schuld der Anstalt durch Zufall oder äußere Gewalt des
gleichen durch Mottenfraß erleiden steht die Anstalt nicht ein

Die Benutzung irgend eines Pfandstücks ist den Beamten der Anstalt bei
Strafe des doppelten Ersatzes und der Dienstentlassung ausdrücklich untersagt

s 16
Die nach 8 15 des Reglements angenommenen Pfänder werden in das

bei der Leihanstalt gemäß der Vorschrift des 8 5 des Gesetzes vom 17 März 1881
und des Punkt 1 und 2 der Ministerial Bekanntmachung vom 16 Juli 1881 zu
führende Pfandbuch eingetragen und der Pfandschuldner empfängt einen nach
8 6 des Gesetzes vom 17 März 1881 ausgestellten Pfandschein welcher zur
Verhinderung von Fälschungen und Mißbrauch von Pfandschein Formularen von
dem Inspektor der Anstalt mittelst Wasserdruck des nach Z 11 des Reglements
von der Anstalt zu führenden Stempels vollzogen wird

Zu stempelpflichtigen Pfandgeschäften hat der Verpfänder eine Stempel
marke von gesetzlicher Höhe beizubringen welche alsdann von der Anstalt zu dem
ausgestellten Pfandschein kassirt wird

Die Eintragung ins Pfandbuch und der ausgestellte Pfandschein zusammen
vertreten die Stelle eines schriftlichen Darlehns und Verpfändungs Dokuments
für und wider die Anstalt und zivar dergestalt daß wenn Letztere beim Ver
luste oder dem Verderben des Pfandes nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen

Schadenersatz zu leisten verpflichtet ist dieser nur auf Höhe des im Pfandscheine
beziehungsweise im Pfandbuche angegebenen Taxwerthes des Pfandes zu leisten ist

8 17
Für die nach Z 13 des Reglements gezahlten Darlehne erhebt die Anstalt

nach Maßgabe der ZK 1 2 und 7 des Gesetzes vom 17 März 1881 an Zinsen
a 2 Pfennig für jeden Monat und jede Mark von Darlehnsbeträgen bis zu

30 Mark
d 1 Pfennig für jeden Monat und jede den Betrag von 30 Mark über

steigende Mark

und zwar wird als Minimum derselben für jedes Pfand ein zweimonatlicher
Betrag ausbedungen

8 18
Die Einlösung der Pfänder erfolgt nach Maßgabe der 8 7 8 und 17

des Gesetzes vom 17 März 1881 beziehungsweise der Bestimmung des Punkt 6
der Ministerial Bekanntmachung vom 16 Juli 1881

Die Leih Anstalt hat daher nur in den Fällen das Recht beziehungsweise
die Pflicht dem Verpfänder resp dem Inhaber des Pfandscheins die Aushän



Prolongation
der Darlehus

nd Pfand
geschäfte

digung von Pfändern zu verweigern wenn dieselben gerichtlich mit Beschlag
belegt sind

s 19
Prolongationen der Darlehns und Pfandgeschäste werden nur insoweit

gestattet als nach Beurtheilung der Anstalt das Pfand noch den bei der ersten
Verpfändung angenommenen Werth hat zu welchem Zweck die Anstalt sich vor
behält das Pfand nöthigenfalls von Neuem taxiren zu lassen Wird die Pro
longation für zulässig befunden so wird nach Entrichtung der für Einlösungen
festgesetzten Zinsen gegen Rückgabe beziehungsweise nach Absatz 2 des Z 8 des
Gesetzes vom 17 März 1881 auch ohne Rückgabe des alten Pfandscheins nach
Z 16 des Reglements eine neue Eintragung in das Pfandbuch bewirkt und dem
Verpfänder ein neuer Pfandschein ertheilt das Pfand aber nach 15 des Regle
ments wie ein neu versetztes Pfand behandelt d h mit der neuen laufenden
Nummer des Pfandbuchs versehen in Verwahrsam genommen und in der
betreffenden Abtheilung des Magazins niedergelegt

s 20
Versteigerungen Versteigerungen der nicht eingelösten beziehungsweise erneuerten somit

verfallenen Pfänder werden in der Regel jährlich 4 mal im Auctionslokale der
NM Pfänder Anstalt abgehalten Jede Versteigerung wird nach Maßgabe des Z 12 des

und Bekannt Gesetzes vom 17 März 1881 von der Anstalt unter Angabe der verfallenen
machung der Pfandlager Abtheilung d h also der Grenzen der laufenden Pfand Nummer

selben der allgemeinen Bezeichnung der zu versteigernden Sachen der Zeit des Ver
satzes derselben der Farbe des Drucks der betreffenden Pfandscheine sowie der
Bezeichnung des Auctionslokals jedoch weil bei der Größe des Geschäfts
das Ende der Versteigerungen sich vorher nicht bestimmen läßt ohne Hin
weis auf die spätere Abhebung der in den Versteigerungen erzielten Ueberschüsse
und der frei gewordenen Pfänder okr Z 22 des Reglements 3 mal durch das
hiesige Tageblatt und die hiesige Saale Zeitung und zwar zum ersten Male
4 Wochen zum zweiten Male 3 Wochen und zum dritten Male 2 Wochen
vor ihrem Beginn bekannt gemacht

Auch werden die Bekanntmachungen der Versteigerungen im Expeditions

lokale der Anstalt 4 Wochen vor und bis zum Beginn der Versteigerung
ausgehängt

Die Versteigerungen werden unter Leitung des Inspektors der Anstalt
oder in Behinderungsfällen seines Vertreters unter Zuziehung eines als Auctions
Kommissarius fungirenden vereideten Beamten des Magistrats und eines Aus
rufers unter Beobachtung des H 13 des Gesetzes vom 17 März 1881 abge
halten wobei der Inspektor der Anstalt das Gegenprotokoll über die erlangten
Meistgebote und der Auetions Kommissarius das Special Auctions Proto
koll führt

Eine nochmalige Abschätzung der zu verkaufenden Gegenstände erfolgt nicht
Alle zur Versteigerung gelangenden Gold und Silber Pfänder werden

mit ihrem taxirten Gold resp Silber Werthe ausgeboten Wenn hierauf nach
dreimaligem Aufruf ein höheres Gebot nicht erfolgt dann werden diese Pfänder
der Leih Anstalt mit dem Ausgebote zugeschlagen und solchenfalls in die Liste
über den freihändigen Verkauf derselben und in die dazu gehörige Kontrole
okr K 7 k eingetragen

Der freihändige Verkauf erfolgt alsdann nach besonderer Instruktion
des Magistrats durch den Inspektor unter Zuziehung des Kassirers und des
Kontroleurs der Anstalt

Auf Requisition gerichtlicher Behörden kann die Versteigerung der zu
einer Konkurs Masse gehörigen Pfänder auch außer den gewöhnlichen Ver
steigerungs Terminen der Anstalt nach einmaliger acht Tage zuvor erfolgter
Bekanntmachung bewirkt werden Im Uebrigen wird bei diesen Versteigerungen
von Pfändern ein gleiches Verfahren wie bei den terminlichen beobachtet Jedoch
müssen in diesen Fällen die vollen Bekanntmachungs und Versteigerungs Kosten
von der Konkurs Masse als Extrahentin getragen werden

s 21
Deckung der Die Deckung der Kosten für die terminlichen Versteigerungen der vev

Kosten für die fallenen Pfänder erfolgt nach Maßgabe des Z 14 des Gesetzes vom 17 März
B e gcA 1881 unter folgenden näheren Bestimmungen

gen der ver s
fallenen Pfän

der

Sowohl alle zur Versteigerung gelangenden als auch alle diejenigen
verfallenen Pfänder welche noch nach Erlaß der im Z 20 des Regle
ments vorgeschriebenen Bekanntmachung der Versteigerung beziehungsweise
noch während der Auktion bis zum Zuschlage eingelöst resp erneuert
werden sind beitragspflichtig zu den Kosten der Bekanntmachung und
zwar mit 2 Rps pro eine Pfandnummer
Die Beiträge zu den Kosten der Versteigerung der Pfänder werden nach
Verhältniß des Erlöses nach der abgeänderten Gebühren Ordnung für
die Gerichts Vollzieher berechnet also bei einem Pfand Erlöse
1 bis zu 100 Mark mit 5 vom Hundert
2 über 100 Mark bis zu 300 Mark mit 3 vom Hundert

Verwaltung
und Abhebung
der Auktions
Ueberfchüffe n
freigewordenen
Pfändern Ein
schränkung der

Abhebung

3 über 300 Mark bis zu 1000 Mark mit 2 vom Hundert
4 über 1000 Mark bis zu 5000 Mark mit 1 vom Hundert
5 über 5000 Mark mit l/z vom Hundert

s 22
Das Verfahren für die Abhebung der Auktions Ucberschüsse und frei

gewordenen Pfänder erfolgt im Sinne der Zs 15 und 17 des Gesetzes vom
17 März 1881 Die Verwaltung derselben bleibt jedoch bei der Kasse der
Anstalt

Im Anschluß an die nach Z 20 des Reglements erlassene Bekannt
machung der Versteigerung der verfallenen Pfänder erläßt die Anstalt unver
züglich nach Schluß der Versteigerung beziehungsweise nach stattgefundener kalku
latorischer Feststellung des Special Auktions Protokolls durch dieselben Blätter
durch welche die Versteigerungs Bekanntmachung erfolgte einen öffentlichen Auf
ruf zur Abhebung der Ueberschüsse und der freigewordenen Pfänder mit einer
einjährigen Präklusivfrist In diesem Aufrufe werden die betreffenden Pfänder
ebenso bezeichnet wie Dies in der Bekanntmachung der Versteigerung geschehen

Dieser Aufruf wird in Zwifchenräumen von zwei Wochen noch 2 Mal
in denselben Blättern wiederholt Alle innerhalb der einjährigen Präklusivfrist
nicht zur Abhebung gelangten Ueberschüsse beziehungsweise frei gewordenen
Pfänder gehen in das Eigenthum des Reservefonds der Anstalt beziehungsweise
der Orts Armenkasse über okr H 4 des Reglements

Die Auszahlung der Ueberschüsse und die Abgabe der frei gewordenen
Pfänder auf welche gerichtlich Beschlag gelegt ist hat die Anstalt zu
verweigern

s 23
Ansantwortung Die Leih Anstalt ist in allen civil beziehungsweise vermögensrechtlichen
von Pudern Verhältnissen Pfänder an gerichtliche Behörden auszuliefern nur gegen vollstän

Behörden und Befriedigung wegen des Kapitals der Zinsen und etwaigen Kosten
Vorrechte der verpflichtet
Leih Anstalt Den Verkauf von Pfändern im Wege der öffentlichen Versteigerung nach

eingetretener Verfallzeit aber hat die Anstalt nur gegen vollständige Prolonga
tion des Darlehnsgeschästs Z 19 des Reglements oder gegen Niederlegung
der Gesammtforderung der Anstalt bei der Letzteren auszusetzen

Wenn es daher den Behörden oder Parteien in civil beziehungsweise
vermögensrechtlichen Verhältnissen auf die Auslieferung oder Konservation von
Pfänder ankommt so ist es lediglich Sache der Betheiligten die Einlösung
der Pfänder oder die Prolongation der Darlehns Geschäfte auf ihre Kosten
zu bewirken

Dies gilt auch von den in einer Konkurs Masse sich etwa vorfindenden
Pfandscheinen und hat die Anstalt nicht nöthig den Pfandschilling gegen die
Konkurs Masse zu liquidiren

Hierdurch sollen jedoch die etwaigen Eigenthums oder sonstigen Ansprüche
dritter Personen an die niedergelegten Pfänder soweit solche nach H 14 des
Reglements gegen die Leih Anstalt rechtlich begründet sind nicht beschränkt
werden sondern den Betheiligten entweder auf die Pfänder selbst oder wenn
deren Verkauf nicht in der vorgedachten Weife verhindert worden aus den
Verkaufserlös gegen die Leih Anstalt vorbehalten bleiben In allen Fällen
dagegen in welchen die Anstalt die Redlichkeit des Besitzes für sich hat ist
dieselbe auch die von dem Pfanddarlehne aufgelaufenen Zinsen von dein Vindi
canten zu verlangen oder demselben in Abzug zu bringen berechtigt

s 24
Uebergangs Dieses abgeänderte Reglement findet sofort nach dessen Publikation durch
Bestimmung hiesige Tageblatt und die hiesige Saale Zeitung Anwendung Auf Pfand

geschäfte welche vorher abgeschlossen sind findet dasselbe keine Anwendung

s 25
Dauer der Wenn die städtischen Behörden aus irgend einem Grunde es für nöthig
Anstalt halten sollten die Leih Anstalt wieder eingehen zu lassen so steht ihnen Dies

frei und wird das Publikum alsdann 6 Monate vorher hiervon durch Bekannt
machungen im hiesigen Tageblatt und der Saale Zeitung in Kenntniß gesetzt

Urkundlich ist gegenwärtiges Reglement von dein Magistrat und der
Stadtverordneten Versammlung genehmigt und vollzogen

Halle a S am 20 Dezember 1882
Der Magistrat Die Stadtverordnete

Staude Zernial Gneist Wolfs Dr Hüllmann
Dr Karl Müller

Vorstehendes Reglement wird hierdurch von Staatsaufsichtswegen bestätigt

Merseburg den 8 Juni 1883
Ii 8 Der Königliche Regiernngs Präsident

I Vertr
v Bötticher

Bekanntmachung
Das Stellen von Antrügen in Hinterlegnngs Sachen betreffend

Die in Hinterlegungssachen zu stellenden Anträge sind nicht wie dies trotz der Be
kanntmachung im Stück 5 Seite 38 sud Nr 138 unseres diesjährigen Amtsblattes immer
noch vielfach geschieht an die diesseitige Hauptkasse sondern an die Hinterlegungsstelle der
Königlichen Regierung zu richten

Mersebur g den 29 August 1883 Königliche Regiernng
Belanntmachnng

Ich ersuche um Mittheilung des gegenwärtigen Aufenthaltsortes des Handarbeiters
Robert Tielke zuletzt in Oppin welcher als Zeuge vernommen werden soll zu den Akten

v 422/83
Halle a/S den 14 September 1883 Der Königliche Erste Staatsanwalt

von Moers
Bekanntmachung

Lehrvlan des Königlichen pomologischen Instituts zn Proskan für das
Winter Semester 1883/84 betreffend

Das Winter Semester am Königlichen pomologischen Institute zu Proskau in
Schlesien beginnt Anfang Oktober

Der Unterricht umfaßt während des zweijährigen Cnrsus aus dem theoretischen und
praktischen Gebiete

a, Hauptfächer Bodenkunde Allgemeiner Pflanzenbau Obstkultur insbesondere
Obstbaumzucht Obstkenntniß Pomologie Obstbenutzung Lehre vom Baum
schnitt Weinbau Gemüsebau Treiberei Handelsgewächsbau Landschaftsgärt
nerei Gehölzzucht und Gehölzkunde Planzeichnen Zeichnen und Malen von
Früchten und Blumen Feldmessen und Nivelliren

d Begründende Fächer Mathematik Physik Chemie Mineralogie Botanik
Krankheiten der Pflanzen mikroskopische Uebungen

e Nebenfächer Buchführung Encyclopädie der Landwirthschaft
Anmeldungen zur Aufnahme haben unter Beibringung der Zeugnisse schriftlich oder

Mündlich bei dem unterzeichneten Direktor zu erfolgen Derselbe ist auch bereit auf porto
freie Anfrage weitere Auskunft zu ertheilen

Proskau im August 1883 Der Direktor

zu Sammlungen verkauft
kauft tauscht G Zechmeyer Nürnberg

Continental Marlen ca 2W Sorten
pr Mille 5V Pfg

llöMspIati 2
ist die jetzt von Herrn Fabrikbesitzer Wegelin
bewohnte Etage zum 1 April 1884 zu ver
miethen

1 Etage Paradeplatz 6
enth 7 heizbare Zimmer nebst Zubehör mit
Gartenbenutzung ist zum 1 Oktober c oder
später an eine ruhige Familie zu vermiethen

Blttcherstrafze 11
Nähe der Bahn herrschaftliche Beletage neu
hergerichtet sofort oder später zu vermiethen

Näheres 2te Etage

Wilhelmstrake 21
1 Etage 10 Piecen mit Gartenbenutzung

1 möbl Stube nebst Kabinet zu vermiethen

Leipzigerstraße 4 II
Anst Logis und Kost kl Berlin 1 p

Kl Stübchen als Schlafst elle Markt 18 III
Ein großes Bereinslokäl mit Pianino

ist noch einige Abende zu vergeben ebenfalls
Kegelbahn noch für 3 Abende frei

im Bayerischen Hof
Friedrichstratze 44 L Otto
Ein Nickelklemmer verloren Gegen Be

lohnung abzugeben Moritzkirchhof 9 II
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brüdern die ihm die letzten Schlummerlieder
sangen allen geachteten Vereinen und Freun
den welche ihm nahe standen Allen
Allen sagen den tiefinnigsten Dank

Die trauernden Hinterbliebenen
Halle a/S den 18 September 883

Für die so überaus herz
liche und innige Theilnahme
bet dem mich betroffenen so
schweren Verlust sage ich Alle
herzlichsten Dank

Für den Inseratenteil verantwortlich
M Uhlimann in Hall

Expedition im Waisenhaus Buchdrucker des Waisenhauses in Halle a d S
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